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Durchsetzung des § 56 
Thüringer Schulgesetz 

 
Vollzug des Thüringer Schulgeset-
zes (ThürSchulG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. April 
2003 (GVBl. S. 238) zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2010 (GVBl. S. 530) 
 
Die Landrätin des Landkreises Greiz er-
lässt für die Schulen in Trägerschaft des 
Landkreises Greiz folgende 
 

Weisung: 
 

1. Im § 2 ThürSchulG  ist der Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag ver-
ankert. Im Rahmen des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes wird an den 
Schulen in Trägerschaft des Land-
kreises Greiz jegliche Betätigung 
und Einflussnahme von politischen  
Mandatsträgern und –kandidaten 
(Europaparlament, Bundestag, 
Landtag, kommunale Vertretungs-
körperschaften), den Parteien, 
Vereinigungen und politischen 
Gruppierungen  untersagt. 

 
2. Schulleiter verwalten auf Grund § 

10 des Thüringer Schulfinanzie-
rungsgesetzes für den Schulträger 
und nach dessen Richtlinien die 
Schulanlagen und üben das Haus-
recht im Auftrag des Schulträgers 
aus. Sie sind zur Durchsetzung 
dieser Weisung berechtigt und ver-
pflichtet. 

 
3. Diese Weisung wird an dem der öf-

fentlichen Bekanntmachung fol-
genden Tag wirksam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gründe 
1. Veranstaltungen mit politischem Cha-

rakter, insbesondere Veranstaltungen 
von Parteien, parteiähnlichen oder –
nahen Vereinigungen, Verbänden, Ini-
tiativen und ähnlichen Gruppierungen 
sind in Schulen nicht zulässig.  

 
2.  Kommerzielle Werbung und Werbung 

für politische Parteien und politische 
Gruppierungen sind in Schulen nicht 
zulässig.  

 
 
Greiz, den 30. Oktober 2013 
 
Landratsamt Greiz  
 
    - Siegel –  
 
 
 
 gez. Martina Schweinsburg 
 Landrätin 

 


